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 Veröffentlicht am 13.12.1932

Norm

ABGB §932 IIIa

ABGB §1447

Rechtssatz

Bei einem Kauf mehrerer Stücke gleicher Art steht der Wandlungsklage des Käufers der Umstand nicht entgegen, daß

der Käufer infolge Unterganges einiger Stücke und infolge Weiterveräußerung anderer Stücke unverschuldet nicht

mehr in der Lage ist, sämtliche Stücke zurückzustellen.
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